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DARMSTADT-DIEBURG

Kreistag soll kontrollieren
Zum Bericht „Keine Kosten für El-
tern“. Bildung: Die Linke im Kreis-
tag ist gegen Eigenbeitrag bei der
Schülermonatskarte“ vom 12. Au-
gust im Lokalteil Darmstadt-Die-
burg: 

Parlamentarier haben unter
anderem die Aufgabe, Verwaltun-
gen Weisungen zu geben sowie
sie zu kontrollieren. Das müsste
auch für die Abgeordneten im
Kreistag Darmstadt-Dieburg gel-
ten. Deshalb dürfen Verwaltungs-
vorgänge, zumal wenn sie für die
Bürger finanzielle Folgen haben,
auch nicht als „Geheime Ver-
schlusssache“ behandelt werden. 

Die Zurückforderung von ge-
zahlten Arbeitslosengeld-II-Beträ-
gen ist ja wohl – sowohl in der
Höhe, als auch den Gründen nach
– von immensem öffentlichen In-
teresse. Fast jeden Beschäftigten
kann heute die Arbeitslosigkeit
treffen – und schwupp ist er in der
Regel nach einem Jahr Arbeitslo-

sengeld-II-Empfänger. Den jetzt
Betroffenen ist nur zu raten, auf
alle Fälle Widerspruch einzulegen
und, wenn es sein muss, beim zu-
ständigen Sozialgericht zu kla-
gen. Das hat fast immer Erfolg.

„Ich kann dazu noch keine
Angaben machen. Das hat noch
nichtöffentlichen Status“, ist ei-
ne Aussage des Sprechers des
Landratsamtes, die Transparenz
und Demokratieverständnis ver-
höhnt. Da ist es kein Wun-
der, dass Politikverdrossenheit
um sich greift.

Für die Zukunft bleibt zu hof-
fen, dass sich die Kreisverwaltung
nicht weiter hinter einem „nicht-
öffentlichen Status“ verschanzt,
sondern den Kreistag – damit
auch die Bürger – ernst nimmt
und für die notwendige Transpa-
renz sorgt.

Barbara Daum
An der Steinmauer 2

64823 Groß-Umstadt

KABELFERNSEHEN

Iesy informierte
Zum Bericht „Die Dritten kehren
zurück – irgendwann. Fernsehen:
Kabelnetzbetreiber Iesy erneuert
Leitungen, informiert Kunden
aber nicht, dass deshalb Program-
me ausfallen“ vom 31. August im
Lokalteil Darmstadt:

Ich war in der Vergangenheit
ebenfalls nicht immer mit der In-
formationspolitik des Kabelbetrei-
bers Iesy einverstanden. Deshalb
war ich diesmal äußerst ange-
nehm überrascht, dass Iesy bereits
14 Tage vorab auf die anstehenden
Kanalwechsel hinwies. Mit Post-
wurfspezial (Aufschrift: „Wichti-
ge Information, keine Werbung!
Iesy Kabel in Hessen“), das auch
an so genannte „Werbeverweige-
rer“ zugestellt wurde, wurden wir
im Darmstädter Johannesviertel

rechtzeitig über die anstehenden
Änderungen sowie die geplanten
Zeiträume informiert. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass Iesy die-
se Information nur sporadisch in
Darmstadt durch die Post verteilen
ließ. Ich nehme vielmehr an, dass
die vermeintlich unwissenden
Bürger diese Info einfach unbe-
achtet ließen.

Uwe Büttner
Landwehrstraße 31
64293 Darmstadt

Eine Spur durch den Herrngarten zieht schon jetzt der Darmbach, der seit langem unterirdisch durch Darmstadt
fließt, aber nach dem Willen des Magistrats wieder offen gelegt werden soll. Der Schriftzug verweist auf eine
entsprechende Internet-Seite. Als das Projekt Ende August öffentlich vorgestellt wurde, äußerten die Bürger viel
Sympathie, aber auch Bedenken. ECHO-Leser Werner Krone meint, mit dem Wasser aus dem Darmbach ließe sich
Nützlicheres anstellen, als es nur offen dahinplätschern zu lassen. ARCHIVFOTO: CLAUS VÖLKER

DARMBACH

Schminke für die Mumie
Zum Bericht „Viel Sympathie,
aber auch Bedenken. Darmbach:
Stadt stellt Projekt zur Freilegung
vor – Bürger fragen sich, ob im-
mer genug Wasser fließt – 200 Zu-
hörer“ vom 31. August im Lokal-
teil Darmstadt:

Der offen gelegte Darmbach
wird in Wirklichkeit ein Darmka-
nal werden. Er wird von den Bür-
gern doppelt bezahlt – als Steuer-
und als Gebührenzahler. Dabei
können wir Wasser in der Stadt
schon jetzt haben.

Die Brunnen und Becken in
Darmstadt liegen zum größten
Teil trocken, weil der Stadt die Un-
terhaltungskosten zu hoch sind.
Die Fontänen im Herrngarten und
auf dem Karolinenplatz vertrei-
ben keinen Feinstaub mehr, sogar
der ehrwürdige Marktbrunnen
verstaubt. Sollte das Wunder ge-

schehen und werden für eine viel
größere, offene Betonrinne nun
plötzlich die Euros sprudeln?
Auch wenn die Betonbecken heu-
te nicht mehr ganz modisch sind,
gilt das für die Plätscherrinne in
spätestens zehn Jahren erst recht.

Wer von Freiburg lernen will,
sollte nicht unbedingt bei den
„Bächles“ anfangen. Die Offenle-
gung ist nun mal das Schminken
einer Mumie. Es ließe sich mit
dem Wasser aus dem Darmbach
auch viel Nützlicheres anstellen
als Geplätscher, von dem man
sogar die Kinder zurückhalten
sollte: Es in die größte Regenton-
ne leiten, welche die Stadt zu
bieten hat – ihr Grundwasser.
Dies ist im Stadtgebiet auf 15,
20, zum Teil über 30 Meter Tiefe
abgefallen.

Die Wetterforscher sagen vo-
raus, dass die Sommer immer tro-
ckener werden – auch wenn das
im Moment nicht so aussieht.
Schon jetzt wird Wasser aus dem
Rhein im Ried versickert, Wasser
aus Weiterstadt und Griesheim
westlich von Darmstadt in den
Boden geleitet. Da sollten auch
wir die Regentonne aufstellen.

Wer Bachgeplätscher mag,
kann am Strand von Modau und
Ruthsenbach in Eberstadt und Ar-
heilgen spazieren.

Werner Krone
Alicenstraße 14

64293 Darmstadt

Leserbriefe erreichen
die Redaktion
als Brief unter
der Adresse

Darmstädter Echo
Holzhofallee 25 – 31

64295 Darmstadt

oder als E-Mail unter
Leserbriefe@darmstaedter-echo.de

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

D. Bonhoeffer

Wir trauern um meinen lieben Mann, unseren Vater, Großvater, 
Onkel und Cousin

Karl Hermann Streicher
* 10. 4. 1915 † 7. 9. 2006

Im Namen aller Angehörigen:

Elisabeth Streicher

64293 Darmstadt, Illigweg 30

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 19. September 2006, um 10.30 Uhr auf dem
Waldfriedhof in Darmstadt statt.
Anstelle zugedachter Blumen bitten wir im Sinne des Verstorbenen um eine Spende zugunsten
der Paul-Gerhardt Gemeinde, Konto-Nr. 566497 bei der Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben

PHILIPP SCHRIMPF
* 25. 8. 1922 † 11. 9. 2006

In stiller Trauer:

Ellinor Schrimpf geb. Nothnagel
Margit Schrimpf mit Bodo, Marlon und Rachel
Elisabeth Stege geb. Schrimpf mit Andy,
Sara, Miriam, Leslie und Oliver
Alwin Schrimpf mit Margit
und alle Angehörige

65474 Bischofsheim, Taunusstraße 6
Die Beisetzung findet am Freitag, dem 15. September 2006, um 10 Uhr auf dem
Friedhof in Bischofsheim statt. Das Requiem ist anschließend in der kath. Kirche in
Bischofsheim

Pfungstadt, Waldstraße 39, ` 98 65 01 • DA-
Eberstadt, Pfungstädter Str. 16, ` 50 62 69 •
Ober-Ramstadt, Hammergasse 31, ̀ 63 03 13
• Reinheim, Darmstädter Str. 58, ` 91 31 59 •
Groß-Umstadt, Höchster Str. 6 (Galerie), `
93 02 49 • Großostheim, Marktplatz 6, ̀ 86 04

Keine Mindestanmeldezeit erforderlich
Stundenpreise ab 7,– €
Monatspreise ab 85,– €

Zur Erinnerung

Günter
Badtke

* 23. 12. 1925 † 7. 9. 2006

Deine Ehefrau
und Kinder

Darmstadt

Wenn du sicher bist,
dass es Liebe ist, 

warum hast du uns
keine Chance mehr gegeben.

Habe deine Spielregeln 
nie verstanden.

G a b i ,
ich liebe Dich

über alles.

Wolfgang

Öffentliche Bekanntmachung
der Amtsgerichte und
Vollstreckungsbeamten der Justiz

Zwangsversteigerung
Folgendes Grundeigentum, eingetragen im Grundbuch von Steinbuch Blatt 403
lfd. Nr. 6, Flur 3 Nr. 23/6, Gebäude- und Freifläche, Am Wiesental  9  1139 m2

lfd. Nr. 7, Flur 3 Nr. 42/19 Gebäude- und Freifläche, Am Dalles 243 m2

kurze Objektbeschreibung laut Gutachten:
lfd. Nr. 6: ehemalige Autowerkstatt mit Anbauten und ehemaliger Kegelbahn
lfd. Nr. 7: Garage/Lagerhalle

soll am
Mittwoch, dem 4. Oktober 2006, 10.30 Uhr, Raum 128
im Amtsgebäude Michelstadt, Erbacher Straße 47
durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.
Der Wert des Grundeigentums ist gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzt auf
135 000.- € für  Grundstück lfd. Nr. 6
17 000.- € für Grundstück lfd. Nr. 7

Auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger wird hingewiesen.
Unter Umständen ist im Termin Sicherheit in Höhe von mindestens 10 vom Hundert
des Verkehrswertes zu leisten.

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangsversteigerung“ wird
hingewiesen.

Amstgericht Michelstadt (21 K 118/05).

Versteigerungen

Öffentliche Bekanntmachung
der Amtsgerichte und
Vollstreckungsbeamten der Justiz

Zwangsversteigerung
Folgender im Wohnungs-Grundbuch von Klein-Gumpen Blatt 625 eingetragene
1010/10 000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
lfd. Nr. 1, Flur 1 Nr. 274/2, Gebäude- und Freifläche, Sandweg 14  1467 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an allen Räumen der im Aufteilungsplan mit Nr. 7
bezeichneten Wohnung samt Balkon. Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist
durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte
beschränkt. Es wurden Sondernutzungsrechte hinsichtlich der Pkw-Stellplätze be-
gründet. Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch den Verwalter.

Kurze Objektbeschreibung: 4-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss

soll am
Montag, dem 9. Oktober 2006, 13.30 Uhr, Raum 129
im Amtsgericht Gebäude Michelstadt, Erbacher Straße 47
durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Der Wert des Grundeigentums ist gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzt auf 63 000.- €.
Auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger wird hingewiesen. Unter Umständen ist im
Termin Sicherheit in Höhe von mindestens 10 vom Hundert des Verkehrswertes zu
leisten.

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangsversteigerung“ wird
hingewiesen.

Amtsgericht Michelstadt (22 K 64/05).

Öffentliche Bekanntmachung
der Amtsgerichte und
Vollstreckungsbeamten der Justiz

Zwangsversteigerung
Folgendes Grundeigentum, eingetragen im Grundbuch von Rai-Breitenbach Blatt 641

lfd. Nr. 2, Flur 1 Flurstück 47/2, Gebäude- und Freifläche, Lindenstraße  511 m2

Kurze Objektbeschreibung laut Gutachten: Bauplatz

soll am
Mittwoch, den 4. Oktober 2006, 14 Uhr, Raum 128
im Amtsgerichtsgebäude Michelstadt, Erbacher Straße 47
durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.
Der Wert des Grundeigentums ist gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzt auf 65 000.- €.
Auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger wird hingewiesen. Unter Umständen ist im
Termin Sicherheit in Höhe von mindestens 10 vom Hundert des Verkehrswertes zu
leisten.
Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangsversteigerungen“ wird
hingewiesen.

Amtsgericht Michelstadt (21 K 7/06).

Öffentliche Bekanntmachung
der Amtsgerichte und
Vollstreckungsbeamten der Justiz

Zwangsversteigerung

Folgendes Grundeigentum, eingetragen im Grundbuch von Lützel-Wiebelsbach
Blatt 1409

lfd. Nr. 2, Flur 2 Nr. 416/1, Gebäude- und Freifläche, Obernburger Straße 4, 177 m2

soll am

Mittwoch, dem 4. Oktober 2006, 9 Uhr, Raum 128
im Amtsgerichtsgebäude Michelstadt, Erbacher Straße 47

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.
Der Wert des Grundeigentums ist gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzt auf
140 000.- €. In einem vorangegangenen Termin war der Zuschlag gemäß § 85 a
ZVG versagt worden.

Auf die Veröffentlichung im Staatsanzeiger wird hingewiesen.
Unter Umständen ist im Termin Sicherheit in Höhe von mindestens 10 vom Hundert
des Verkehrswertes zu leisten.

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangsversteigerungen“ wird
hingewiesen. 

(21 K 106/04) Amtsgericht Michelstadt

Familienanzeigen
Familienanzeigen,
Glückwünsche,
Gratulationen . . .

Der schnellste Weg,
Verwandte und Be-
kannte über besondere
familiäre Ereignisse zu
informieren, ist eine
Anzeige in Ihrer Tages-
zeitung.

STAMMBUCH

Korrekturabzüge
für die Wochenendausgabe erstellen wir Ihnen gerne,
wenn uns der Anzeigentext bis Mittwoch,
18 Uhr, vorliegt.


